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Noch mehr 
dokumentieren
Von Bürokratieabbau keine Spur. Jetzt müssen Sie auch noch genau 

beschreiben, wie z. B. Rechnungen empfangen, erfasst, verarbeitet 

und aufbewahrt werden. Stefan Heins zeigt, worauf es ankommt.

Seit Inkrafttreten der GoBD (Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchfüh-

rung und Dokumentation) verlangen 
Betriebsprüfer immer häufiger eine soge-
nannte Verfahrensdokumentation von den 
Steuerpflichtigen. Diese ist Pflicht für alle 
Unternehmen, die steuerlich relevante 
elektronische Dokumente aufbewahren – 
also auch für Sie als Landwirte. Dies klingt 
in erster Linie nach viel Bürokratie und 
Zusatzaufwand. Und das ist es auch. 

Was steckt dahinter? Die GoBD gibt es 
seit dem 1. Januar 2015. Mit Jahresbeginn 
2017 gelten die Verordnungen uneinge-
schränkt und sind trotzdem noch wenig 
bekannt. Es handelt sich hierbei um eine 
Verwaltungsanweisung, an die die Finanz-
ämter gebunden sind. Diese Anweisung 
beschreibt die Anforderungen an die 

Buchführung und andere steuerliche Auf-
zeichnungen, die elektronisch mittels 
Buchhaltungsprogramm erstellt wurden. 
Insbesondere die sogenannte Verfahrens-
dokumentation ist ins Zentrum zahlrei-
cher Diskussionen gerückt. 

 
Was ist eine Verfahrensdokumentation 

nach den GoBD? Dabei handelt es sich 
um eine Organisationsunterlage, die zum 
Verständnis der Buchführung und der da-
mit zusammenhängenden Aufzeichnun-
gen notwendig ist. Die Verfahrensdoku-
mentation beschreibt beispielsweise, wie 
im landwirtschaftlichen Betrieb mit Bele-
gen und Dokumenten umgegangen wird. 
Die Aufzeichnungen müssen nach den 
GoBD so übersichtlich erfolgen, dass sich 
auch ein Außenstehender schnell einar-
beiten kann. Kommt der Betriebsprüfer ins 

Haus, muss er alle steuerrelevanten 
Buchungen verstehen und schnell über-
prüfen können. Dazu wird detailliert be-
schrieben, wie z. B. Rechnungen empfan-
gen, erfasst, verarbeitet, aufbewahrt und 
schließlich auch wieder vernichtet wer-
den. Sie müssen aufschreiben, wer was 
wann macht. 

Besteht die Verpflichtung zur Erstellung 
einer Verfahrensdokumentation? Mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit lautet die Antwort 
auf diese Frage: Ja. Die GoBD gelten näm-
lich nicht nur für buchführungspflichtige 
Landwirte, sondern für alle Unternehmer, 
die zum Zwecke der Umsatzsteuer Auf-
zeichnungen erstellen. So sind fast alle Be-
triebe von den GoBD betroffen und damit 
letztlich auch von der Verpflichtung, eine 
Verfahrensdokumentation vorzuhalten.

Ein Beispiel: Obwohl jemand nicht 
buchführungspflichtig ist, führt er auf-
grund eines Hofladens ein Kassenbuch. 
Dann muss das Kassenbuch den GoBD 
entsprechen, und man braucht eine Ver-
fahrensdokumentation für die Kassen-
buchführung.

Welchem Zweck dient die Verfahrens-
dokumentation? Die Verfahrensdokumen-
tation dient dazu, dass der betriebliche 
Ablauf der Buchführung und Belegablage 
für außenstehende Dritte (z. B. für den Be-
triebsprüfer) transparent und nachvoll-
ziehbar ist. Sie soll sicherstellen, dass die 
Dokumentenablage folgende sechs Krite-
rien erfüllt:
• Vollständigkeit,
• Nachvollziehbar- und Nachprüfbarkeit,
• zeitgerechte Buchungen und Aufzeich-
nungen,
• Ordnung,
• Richtigkeit und
• Unveränderbarkeit.

Darüber hinaus soll eine Entlastung des 
Betriebsleiters entstehen, da die Verfah-
rensdokumentation ganz genau regelt,  
wer für welchen Prozess der Dokumenten
ablage zuständig ist. Damit kann die Ver-
fahrensdokumentation unabhängig von 
steuerlichen Vorschriften hilfreich sein, 
damit Wissen im Hinblick auf die Abläufe 
im Büro nicht verloren geht. Somit ist sie 
nicht nur aus steuerlichen Gründen sinn-
voll, sondern auch für das Risiko- und 
Qualitätsmanagement im landwirtschaftli-
chen Betrieb.

Auch Sie als Landwirt müssen nach den 
Bestimmungen der GoBD eine 
Verfahrensdokumentation vorlegen können.
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Digitales Dokument bleibt digital
In Zusammenhang mit den GoBD ist noch auf ein weiteres Thema hinzuweisen, 

das gegenwärtig alle Gemüter erregt. Nämlich die steuerrechtlichen Anforderungen 
an die Aufbewahrung elektronischer Unterlagen. Sie kennen die Aufbewahrungs-
pflicht, nach der alle Unterlagen in Papierform (z. B. Verträge, Lieferscheine oder 
Rechnungen) aufzubewahren sind. Solange diese Belege in Papierform vorliegen 
und diese in Ordner oder Akten geheftet aufbewahrt werden, sind die Aufbewah-
rungspflichten erfüllt. Zunehmend erhalten Sie allerdings Belege in digitaler Form, 
z. B. als E-Mail. Mit den GoBD ist auch die Aufbewahrung von Daten, Datensätzen, 
elektronischen Dokumenten und elektronischen Unterlagen, die im Unternehmen 
entstanden oder eingegangen sind, geregelt worden.

So müssen elektronisch empfangene Unterlagen, z. B. elektronische Eingangs-
rechnungen als PDF oder per E-Mail empfangene Briefe, Angebote, Bestellungen, 
Auftragsbestätigungen und Lieferscheine elektronisch aufbewahrt werden. Das 
digitale aufbewahrungspflichtige Dokument muss digital aufbewahrt werden! 
Aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Daten, die man als Landwirt emp-
fängt, müssen damit zwangsweise im Format des Empfangs gespeichert sein. Und 
die Lesbarkeit dieser Daten müssen Sie durch ein entsprechendes Anzeigeprogramm 
für die gesamte Dauer der Aufbewahrungsfrist ermöglichen.

Konkret: Das Ausdrucken einer elektronischen Rechnung, z. B. Ausdruck des 
PDF-Dokuments und Löschen der erhaltenen PDF im E-Mail-Programm ist nicht 
GoBD-konform.

Was passiert, wenn ich keine Verfah-
rensdokumentation habe? Bisher sind 
noch keine praktischen Präzedenzfälle be-
kannt. Insofern ist unklar, mit welchen 
Konsequenzen oder Sanktionen Landwirte 
bei einer fehlenden Verfahrensdokumen-
tation rechnen müssen. In gegenwärtig 
laufenden Betriebsprüfungen wird aller-
dings zunehmend nach der Verfahrensdo-
kumentation gefragt. Oftmals muss diese 
bereits im Vorwege, das heißt vor Beginn 
der Betriebsprüfung eingereicht werden, 
und zwar in Verbindung mit der Daten-
CD, die die Betriebsprüfer im Übrigen 
auch vor Beginn der Prüfung erhalten.

Man kann häufig lesen, dass eine Ver-
fahrensdokumentation verzichtbar ist. Als 
verantwortungsvoller landwirtschaftlicher 
Unternehmer sollte man diesen Weg je-
doch keinesfalls beschreiten, denn er kann 
sehr teuer werden. Fehlt eine Verfahrens-
dokumentation, weist sie Lücken und Feh-
ler auf oder weicht die betriebliche Praxis 
von ihr ab, bestehen erhebliche Zweifel  
an der Nachvollziehbarkeit und Nach-
prüfbarkeit der Buchführung. Unkontrol-
lierte Zuschätzungen zum Gewinn durch 
den Betriebsprüfer sind die Folge. Und ein 
geschätzter Gewinn liegt womöglich deut-
lich über dem tatsächlichen Gewinn.  

Was muss in der Verfahrensdokumenta-
tion stehen? Grundsätzlich herrscht Einig-
keit, dass es keinen allgemeingültigen  
Mindestumfang gibt. Jeder Betrieb ist an-
ders und auch die Abläufe sind sehr unter-
schiedlich. Deshalb werden in den GoBD 
keine genauen Aussagen zu Form, Inhalt 
und Umfang der erforderlichen Unterla-
gen getroffen. Von der kurzen, einfachen 
Darstellung der Abläufe bis zur komple-
xen Ausarbeitung, die über mehrere Seiten 
die Organisation beschreibt – alles ist 
möglich. Hauptsache die oben aufgeführ-
ten sechs Kriterien stimmen. 

Vom Deutschen Steuerberaterverband 
ist z. B. eine Musterverfahrensdokumentati-
on herausgegeben worden (www.dstv.de). 

Wer verfasst die Verfahrensdokumenta-
tion? Nur der Landwirt selbst weiß, wie 
die Abläufe im Unternehmen geregelt 
sind. Daher sind Sie selbst gefordert, gege-
benenfalls mit Unterstützung des Steuer-
beraters, die Verfahrensdokumentation zu 
erstellen. Übrigens: Jeder Steuerpflichtige 
ist »für die Ordnungsmäßigkeit elektroni-
scher Bücher« selbst verantwortlich. Nicht 
der damit betraute Mitarbeiter oder ein 
Steuerberater – alleine der Betriebsleiter 
trägt die Verantwortung. 

Wie erstelle ich die Verfahrensdoku-
mentation? Zuallererst gilt: keine Panik! 
Dann sollten Sie sich überlegen, welche 
Arbeitsschritte von Buchführung und Be-
legorganisation im Unternehmen bereits  
geregelt sind. Gegebenenfalls sind auch 
Mitarbeiter zu involvieren, die für die Be-
legablage verantwortlich sind. Dieses bie-
tet die Chance, die gesamte Büroorganisa-
tion anzugehen und zu überprüfen, ob 
doppelte Arbeitsschritte vorliegen oder 
wichtige fehlen, wie z. B. Kontrolle der  
Rechnungsbeträge, Vier-Augen-Prinzip 
und Belegeingangsstempel.

Fazit. Zusammenfassend lässt sich fest-
halten: Eine Verfahrensdokumentation ist  
eine Arbeitsanweisung beziehungsweise   
Organisationsunterlage. In ihr wird bei-
spielsweise beschrieben, wie im Betrieb 
mit Belegen und anderen Unterlagen um-
gegangen wird. Mithilfe dieser Verfahrens-
dokumentation sollen die Belegablage 
und die Buchhaltung für Außenstehende 
nachvollziehbar gemacht werden. 

Kurzum: Der Verpflichtung zur Erstel-
lung einer Verfahrensanweisung kann 
man sich nicht entziehen.

Stefan Heins, wetreu, Kiel
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